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Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets  

„Richard-Wagner-Straße“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte (Anlage) im Maßstab 1: 5.500 [A4] mit 
einer schwarzen Linie eingegrenzte Gebiet „Richard-Wagner-Stra-
ße“ im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil 
Charlottenburg. Der Geltungsbereich umfasst die Fläche innerhalb 
folgender Grenzen:

– nördlich entlang der Verkehrstrasse Otto-Suhr-Allee bis ein-
schließlich des Grundstücks Otto-Suhr-Allee 7,

– östlich entlang der Grundstücksgrenze Bismarckstraße 3-4,
– südlich entlang der Bismarckstraße bis zur Bismarckstraße 33,
– westlich entlang Krumme Straße 73-78, Zille Straße 50-54 

und Richard-Wagner-Straße bis Ecke Richard-Wagner-Platz.
Die Karte mit dem Geltungsbereich ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Richard-Wagner-Straße“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 

durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient, sowie wenn die 
Änderung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen 
und anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieein-
sparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Char-
lottenburg-Wilmersdorf von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Richard-Wagner-Straße“ gemäß § 1 dieser Ver-
ordnung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche 
Genehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 
Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 
BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unterrichtet 
die Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beab-
sichtigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buches beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches enthalten sind,

Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1  

Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet „Richard-Wagner-Straße“  
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg

Vom 8. Juni 2021
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Rechtsverordnung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Juni 2021

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister 

O.  S c h r u o f f e n e g e r
Bezirksstadtrat
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§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Alt-Lietzow“ gemäß § 1 dieser Verordnung ohne 
die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmigung 
rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 
BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 BauGB mit 
einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unterrich-
tet die Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. 
Beabsichtigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im 
Sinne von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzu-
zeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buches beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Rechtsverordnung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Juni 2021

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister 

O.  S c h r u o f f e n e g e r
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets  

„Alt-Lietzow“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbe-

völkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte (Anlage) im Maßstab 1: 5.500 [A4] mit 
einer schwarzen Linie eingegrenzte Gebiet „Alt-Lietzow“ im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil Charlottenburg. Der 
Geltungsbereich umfasst die Fläche innerhalb folgender Grenzen:

 – nördlich entlang des Charlottenburger Ufers – entlang des 
Iburger Ufers – entlang der nördlichen Grundstücksgrenzen 
Röntgenstraße 7B, Galvanistraße 13-13B - 14 – entlang der 
Galvanistraße 8-12A,

 – östlich entlang der Cauerstraße,
 – südlich entlang Otto-Suhr-Alle 36-146 (gerade) und
 – westlich entlang Luisenplatz.

Die Karte mit dem Geltungsbereich ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Alt-Lietzow“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient, sowie wenn die Än-
derung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen und 
anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieeinsparver-
ordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Char-
lottenburg-Wilmersdorf von Berlin.

Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß 

§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet „Alt-Lietzow“  
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg

Vom 8. Juni 2021
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§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Karl-August-Platz“ gemäß § 1 dieser Verord-
nung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Ge-
nehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 
Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 
BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unterrich-
tet die Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. 
Beabsichtigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im 
Sinne von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzu-
zeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buches beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Rechtsverordnung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Juni 2021

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister 

O.  S c h r u o f f e n e g e r
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets  

„Karl-August-Platz“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbe-

völkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte (Anlage) im Maßstab 1: 5.500 [A4] mit 
einer schwarzen Linie eingegrenzte Gebiet „Karl-August-Platz“ im 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil Charlotten-
burg. Der Geltungsbereich umfasst die Fläche innerhalb folgender 
Grenzen:

– nördlich entlang der Magistrale Bismarckstraße (Bundes-
straße 2) bis zur Leibnizstraße,

– östlich entlang der Leibnizstraße bis zur südlichen Grund-
stücksgrenze der Leibnizstraße 68 bzw. zu den Gleisen der 
S-Bahn-Trasse,

– südlich entlang der S-Bahn-Trasse – U-Bahnhof Wilmers-
dorfer Straße – bis Stuttgarter Platz/Ecke Kaiser Fried-
rich-Straße,

– westlich entlang Kaiser-Friedrich-Straße bis zur Bismarck-
straße.

Die Karte mit dem Geltungsbereich ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Karl-August-Platz“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient, sowie wenn die 
Änderung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen 
und anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieeinspar-
verordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Char-
lottenburg-Wilmersdorf von Berlin.

Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß 

 § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet  
„Karl-August-Platz“ im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg

Vom 8. Juni 2021
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§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Jungfernheide“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 
BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 BauGB mit 
einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unterrich-
tet die Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. 
Beabsichtigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im 
Sinne von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzu-
zeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buches beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Rechtsverordnung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Juni 2021

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister 

O.  S c h r u o f f e n e g e r
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG BauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) wird 
verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets 

„Jungfernheide“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte (Anlage) im Maßstab 1: 5.500 [A4] mit 
einer schwarzen Linie eingegrenzte Gebiet „Jungfernheide“ im Be-
zirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil Charlotten-
burg-Nord. Der Geltungsbereich umfasst die Fläche innerhalb fol-
gender Grenzen:

– nördlich entlang des Heckerdamms,
– östlich entlang Schweiggerweg – Toeplerstraße – Halem-

weg – östliche Grundstückgrenze Heilmannring 55 bis 
Siemensdamm,

– südlich entlang Siemensdamm,
– westlich entlang der Bahntrasse und Jungfernheideweg – 

nördliche Grundstücksgrenze des Grundstücks Goebelstra-
ße 2-118 (gerade)/Jungfernheideweg 18-30 (gerade) westli-
che Grundstücksgrenze des Grundstücks Heckerdamm 291 
A-H/ 293 A-H.

Die Karte mit dem Geltungsbereich ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Jungfernheide“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient, sowie wenn die 
Änderung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen 
und anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieeinspar-
verordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Char-
lottenburg-Wilmersdorf von Berlin.

Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung  

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet  
„Jungfernheide“ im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg-Nord

Vom 8. Juni 2021
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